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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.03.1958

Norm

StVO §15 Abs1

Rechtssatz

Wer vorschriftswidrig rechts überholen will, muß durch Herstellung des Kontaktes sowohl mit dem zu überholenden

Verkehrsteilnehmer als auch mit allen anderen, in kritischer Nähe be8ndlichen Verkehrsteilnehmern dafür sorgen, daß

durch eine Fahrweise für niemanden eine überraschende Situation entstehe. Die Abgabe von Blinkzeichen genügt

nicht.
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